
 

 

Beantwortung
 
des Postulats 20170061, Urs Scheuss, Fraktion Grüne, "Parkplatzpolitik der Stadt Biel" 
__________________________________________________________________________ 
 
Die Postulanten verlangen vom Gemeinderat, die Grundlagen für eine Strategie hinsichtlich 
Parkplätzen in der Stadt Biel zu erarbeiten und dem Stadtrat Bericht zu erstatten. 
 
Es sollen sowohl die privaten wie die öffentlichen Abstellplätze für motorisierte Fahrzeuge 
und Velos in Betracht gezogen werden. Die Stadt Biel soll mit einer umfassenden und 
konsistenten Parkplatzpolitik einen Beitrag an das Erreichen der übergeordneten 
verkehrspolitischen Ziele leisten. 
 
 
Der Gemeinderat ist sich der Rolle der Abstellplätze im Gesamtbild der Verkehrsthematik 
bewusst und unterstützt grundsätzlich eine Parkierungsstrategie im Sinne des vorliegenden 
Postulats. Die genaue Definition muss mit anderen Strategien und Projekten abgestimmt 
werden. 
 
 
Ausgangslage 
 
Aktuelle Handhabung privater Abstellplätze für Motorfahrzeuge 
 
Bezüglich der privaten Abstellplätze hat die Stadt einen bedingten Einfluss, den sie 
bestmöglich auszuschöpfen versucht. Hier ist sie an die übergeordnete Gesetzgebung 
gebunden (Bauverordnung des Kantons Bern: BauV, Art. 49 bis 56). Sie versucht jedoch, die 
Projekte durch Beratung in eine Richtung zu lenken, die möglichst optimal mit den Zielen der 
Stadt Biel betreffend die Stadtentwicklung übereinstimmt. Die übergeordnete Gesetzgebung 
gibt Bandbreiten respektive einen Grundbedarf vor. Bei besonderen Verhältnissen kann von 
der Bandbreite oder vom Grundbedarf abgewichen werden (BauV, Art. 54). Von der unteren 
Grenze der Bandbreite kann in Verbindung mit einem Mobilitätskonzept abgewichen werden 
(BauV, Art. 54a), wie dies zum Beispiel im Projekt Wasenstrasse der Bieler 
Wohnbaugenossenschaft BIWOG gemacht wird. 
 
Durch Überbauungsordnungen hat die Stadt Biel die Möglichkeit, für gewisse Quartiere 
tiefere Maxima festzulegen (vgl. Baugesetz des Kantons Bern: BauG, Art 88). Dies wurde 
zum Beispiel bei der Zone mit Planungspflicht (ZPP) der städtebaulichen Begleitplanung A5 
Westast so gehandhabt. 
 
Indirekt hat die Stadt einen Einfluss auf die bessere Ausnutzung der privaten Autoparkplätze 
durch die Ausgabe von Parkkarten nur an jene Personen, die am Wohnsitz keine Möglichkeit 
haben, privaten Parkraum zu nutzen (Verordnung über das Parkieren, SGR 761.11, Anhang 
1). 
 
Die bestehenden Parkplätze sind in den Baubewilligungsunterlagen aufgeführt. Es besteht 
jedoch aktuell keine Gesamtübersicht von privaten Parkplätzen.  
 
Handhabung öffentlicher Abstellplätze für Motorfahrzeuge 
 
Die Planung und die Nutzung der öffentlichen Abstellplätze der Stadt Biel werden durch das 
Reglement über die Bewirtschaftung, Finanzierung und Erstellung öffentlicher 
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Parkierungsanalgen (Parkierungsreglement; SGR 761.5) sowie die Verordnung über das 
Parkieren (Parkierungsverordnung; SGR 761.11) geregelt. Diese Vorschriften stellen auf 
Gemeindeebene die rechtlichen Rahmenbedingungen dar. 
 
Gemäss der Parkierungsverordnung von 2001 werden Oberflächenparkplätze in 
konzentrierten Parkierungsstandorten zusammengefasst (SGR 761.11, Art. 6). So kann der 
durch Parkplätze generierte Verkehr besser gelenkt werden und Flächen gewonnen werden, 
die für eine Aufwertung des öffentlichen Raumes und eine bessere Lebensqualität genutzt 
werden können. 
 
Das Parkplatzangebot respektive Änderungen im Bestand von Abstellplätzen werden im 
Rahmen von Planungsprojekten oder Umsetzungsprojekten projektweise, unter Einbezug 
des jeweiligen Quartiers oder Stadtteils, evaluiert. So wird keine gemeindeweite Übersicht 
unterhalten, sondern punktuelle Evaluationen werden gemacht. Die Stadt wird so der 
Parkierungsverordnung und im Besonderen deren Art. 6 gerecht. 
 
Veloabstellplätze  
 
Im Bereich der Abstellplätze für Fahrräder sind die Verhältnisse ähnlich wie bei den 
Parkplätzen für motorisierte Fahrzeuge: der Einfluss der Gemeinde auf die privaten 
Abstellplätze ist beschränkt. Betreffend die öffentlichen Abstellplätze besteht keine 
gemeindedeckende Übersicht, es werden jedoch regelmässig die öffentlichen 
Veloabstellplätze der Innenstadt erhoben.  
 
 
Parkplatzstrategie 
 
Die Planung und Bewirtschaftung der Abstellplätze beinhaltet verschiedene Aspekte und 
betrifft in unterschiedlicher Form mehrere Direktionen und Dienststellen der Stadtverwaltung. 
Verschiedene themennahe Strategien und Projekte sollen in die Reflexion zu einer 
gesamthaften Parkplatzstrategie einfliessen. Die von den Postulanten aufgeführten Aspekte 
sollen in dieser Reflexion beachtet werden. Die Parkierungsstrategie muss sich in eine 
breitere Vision der gesamten Mobilität integrieren. Sie soll Grundsätze für die langfristige 
Entwicklung formulieren und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 
 
Der Gemeinderat ist sich der Notwendigkeit einer strategischen Planung der Parkplätze und 
ihrer Nutzung bewusst. Anlässlich der Arbeiten zur Teilrevision der Parkierungsverordnung 
ist daher parallel die Erarbeitung einer globalen Parkierungsstrategie der Stadt Biel initiiert 
worden. 
 
Parallel dazu wird eine Gesamtmobilitätsstrategie 2025-2040 erarbeitet, in welcher unter 
anderem geprüft werden soll, welche Erhebungen von Abstellplätzen langfristig Sinn 
machen, dies vor dem Hintergrund der Gesamtmobilität und dem Aufwand-Nutzen-
Verhältnis. So soll unter anderem geprüft werden, ob die Parkplätze systematisch erhoben 
werden sollen, ob es Sinn macht, ein Inventar der öffentlichen und der privaten Parkplätze zu 
unternehmen, welcher Perimeter in Betracht gezogen werden soll (z.B. nur Stadtzentrum 
oder gesamte Gemeindefläche) und welcher Genauigkeitsgrad für diese Daten erforderlich 
ist. 
 
Das Mobilitätsmonitoring der Stadt Biel, das im Rahmen des Reglements zur Förderung des 
Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs (SGR 761.8) durchgeführt wird, 
arbeitet mit verschiedenen Indikatoren und Verkehrszählungen. In diesem Zusammenhang 
sind Daten zur Parkierung aussagekräftig und sollen in das Monitoring integriert werden. 
 
Die Agglomeration plant im Rahmen des Gesamtmobilitätskonzepts Zustand Ostast ein 
Parkraumbewirtschaftungskonzept, das auch eine Bestandsaufnahme von 
Oberflächenparkplätzen vorsieht. 
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Aus den genannten Gründen beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat, das Postulat 
erheblich zu erklären. 
 
 
28. Juni 2017 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Stadtpräsident:  Die Stadtschreiberin: 
 
 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
 
 
Beilage:  Postulat 20170061 

 
 



Beilage 2

‘
Diréiktiun/ _

Pûswla't
M iiherlcht/ Gompport:

Parkplatzpolltik derStadt Biel '
. ' stadikenzlelIChancellerlc municnmle

Der Gemeinderat wird beauftragt. die Grundlagen füreine Strategie hinsichtlich Parkplätzen in der-
4 “Stadt Biel zu erarbeiten und dem Stadtrat Bericht. zu erstatten.

Begründung '

Das Regionale Gesa‘mtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK), das Reglement zur Umsetzung der
Städteinitlatlve für elne‘naeh‘haltlge Mobilitätsowie aktuelidas Gesamimobilltäiskorizept Zustand
Ostast legen die-Ziele der Verkehrspolitik in der Stadt Biel klar fest. Der Anteil des Fussaund
Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrsam Gesamtverkehr ist zu erhöhen, das Aufkommen des
motorisierten individuaiverkehrs ist zu plafonleren und'dsr Verkehrsrauhn-so zu gestalten. dass er eine
hohe Aufenthaltsqualltät hat und die negatIVen Auswirkungsn'des Verkehrs reduZiert.

Nebst einer Verdichtenden SiedlungseniwicldungundderFörderung kurzer Wege sowie des Fuss—.
Veloa und—öffentlichen Verkehrs'lst das Parkplatzangebot und die Parkplatzbewir'tschaftungein
zentraler Faktor, um die genannten Ziele zu erreichen. Dies betrifft sovriohl _dle pe爀敲aienwie die
öffentlichen Abstellplätze für motorisierte Fahrzeuge und Velos. Der mit diesem. Postulat verlangte

, Bericht soll aufzeigen, wie die-Stadt Blei mit einer umfassenden und konsistenten Rarkplatzpolltik den
Verkehr in die gewünschten Bahnen lenkt und damit einen Beitrag an das Erreichen der '

, übergeordneten verkehrspolltischen Ziele-leistet, . . ' ' — '

ldealerWel‘se _soll dazu im Sinne einer Ausgangslage in einem ersten Tell-Auskunft gegeben werden
über die Anzahl privater und öffentlicher Abstellplätze (motorisierte Fahrzeuge und Velos), deren '

\ Fläche und Verteilung sowie deren Entwicklung in den letzten Jahren für die versehiedenen
Parkplaizkategorien. Von besonderem interesse sind in diesem Zusammenhang die Erfüllung der im
geltenden Perkpiatzreglement vorgesehenen‘Veriagerung von Oberflächenparkplätze in zentrale

- Parkings, der» durch die Parkplätze erzeugte Verkehr sowie die Arisias'tung der privaten Abstellplätze.
Ausserdem slnd__dle rechtlichen Rehmenbedlngungen für öffentliche und private Parkplätze
aufzuzeigen. In den'weiteren Teilen sollen die Zielsetzungen und Grundsätze für die künftige
Entwicklung dargestellt sowie ein Massnah‘menkatalog erstellt werden.

Der Bericht soll insbesondere auch die Handlungsmögllehkeiten e’usloten, die das kantonale Recht
denGemeinden bei privaten Abstellplätzen eröffnet. Zu nennen sind etwa die im Jahr 2014
erlassenen kantonalen Bestimmungen zur. Erleichterung des’Baus autoermer und autofreier _
Wohngebiete oder die Möglichkeiten für zusätzliche Bestimmungen zur Entlastung von Wohngebieten
vom Fahrzeugverkehr gemäss Artikel 18 des kantonalen BeugesetzeS.‘

Biel/Bla @. Februar 2017 ' '


